
 
 
Beratungsvorlage:  der öffentlichen ORW-Sitzung  TOP  am  
  der öffentlichen ORE-Sitzung   TOP  am  
  der nicht öffentlichen BA-Sitzung  TOP 8.1 am 17.09.2024 
  der öffentlichen GR-Sitzung   TOP 8.7 am 24.09.2024 
 
TOP:  
 
Bauvoranfrage und Beantragung von Befreiungen für das Grundstück Attentalstraße 30a, Flst. Nr. 
89/2, Gemarkung Wittental 
- Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage – 
Teilnehmer: Ortschaftsrat Wittental 
 
Sachverhalt: 
 
Für das bisher unbebaute Grundstück Attentalstraße 30a (Hausnummer besteht noch nicht), Flst. Nr. 89/2, 
Gemarkung Wittental, wurde eine Bauvoranfrage zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage 
eingereicht. 
 
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans „Albrechtshof-Attental“, 
weshalb sich das Vorhaben nach § 30 Baugesetzbuch (BauGB) beurteilt. 
 
Geplant ist ein Einfamilienhaus mit einer Fläche von 80 m² (8,00 m x 10,00 m) und eine Garage mit einer 
Fläche von ca. 21 m² (ca. 3,50 m x 6,00 m). Das Gebäude ist mit einer Traufhöhe von 6,73 m (Bezugspunkt 
Straßenniveau) geplant. Die Firsthöhe soll 8,45 m betragen. Das Dach soll als Satteldach mit einer 
Dachneigung von 40° ausgeführt werden. 
 
Mit der Bauvoranfrage werden auch drei Befreiungen beantragt: 
 
1. Überschreitung der festgesetzten Baugrenze in Richtung Westen (Straße) 
Der Bebauungsplan sieht für das Grundstück, welches nachträglich vom Grundstück Attentalstraße 30, 
Flst. Nr. 89/1, Gemarkung Wittental, abgetrennt wurde, ein Baufenster vor, welches nach Osten um 5 m 
zurückspringt. Aufgrund des rückwärtigen Hanglange könnte das Grundstück unter den vorgegebenen 
Rahmenbedingungen nur sehr unzureichend ausgenutzt werden. Es ist beabsichtigt, die Gebäudeflucht 
des angrenzenden Gebäudes Attentalstraße 30 aufzunehmen und die Baugrenze deshalb um ca. 43 m² 
zu überschreiten. 
 
2. Überschreitung der festgesetzten Traufhöhe 
Die im geltenden Bebauungsplan festgesetzte Traufhöhe von 6,10 m soll gemäß der Bauvoranfrage um 
63 cm überschritten werden. Dies wird u.a. damit begründet, dass die Familie den geplanten Raum 
insgesamt benötigt. Die Einhaltung der Traufhöhe würde dazu führen, dass das Dachgeschoss nur 
eingeschränkt genutzt werden könnte. 
 
3. Verzicht des Einbaus der Garage in das Hauptgebäude 
Der Antragsteller möchte die geplante Garage an die Grundstücksgrenze zum nördlich angrenzenden 
Grundstück anbauen. Dies ist baurechtlich, ohne Abstandsflächen einhalten zu müssen, grundsätzlich 
möglich. Der Bebauungsplan sieht hier aber vor, dass Garagen nur innerhalb der dafür vorgesehenen 
Flächen oder in das Hauptgebäude integriert zulässig sind. 
 
Den beantragten Befreiungen kann aus Sicht der Verwaltung zugestimmt werden, da die Nachbarn 
dadurch nicht unzumutbar beeinträchtigt würden. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Bauausschuss empfiehlt / der Gemeinderat beschließt, das Einvernehmen zur eingereichten 
Bauvoranfrage mit den erforderlichen Befreiungen gemäß § 36 i.V.m. § 31 Abs. 2 BauGB zu erteilen. 
 
 
AZ 632.00 






















